Kooperationsvereinbarung

Zwischen den

Trägern von Familienpflegediensten in  X

dem  

-vertreten durch den -

und dem

-vertreten durch die -

und der

-vertreten durch den -

wird zur Weiterentwicklung der Familienpflegedienste in    X     eine verbindliche Zusammenarbeit nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vereinbart.

§ 1

Zielsetzung

Die beteiligten Träger streben an, die Stadt/Kreis  X  flächendeckend mit einem bedarfsgerechten qualifizierten Angebot von untereinander vernetzten Familienpflegediensten zu versorgen. 

§ 2

Stadt-/Kreisweite Koordination

(1) Die beteiligten Träger haben sich darauf verständigt, die Funktion der verantwortlichen Stelle für die Sektoren übergreifende Koordination im Sinne der Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Entwicklung von Familienpflegediensten dem  (Träger) zu übertragen. 

(2) Zu den Aufgaben der stadt-/kreisweiten Koordination gehört insbesondere,

a) die Trägerübergreifende Vernetzung zwischen den Familienpflege-

diensten zu organisieren

b) die Kompensation von Bedarfs- bzw. Auslastungsschwankungen zwischen den Trägern zu unterstützen

c) Hilfestellung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der einzelnen Dienste zu geben.

d) die Trägerübergreifenden Refinanzierungsfragen zu bearbeiten

e) die Kooperation mit externen Stellen auf Stadtebene zu gestalten

§ 3

Koordinierungskreis

(1) Zur Umsetzung der Stadt/Kreisweiten Aufgaben bilden die beteiligten Familienpflegedienste unter Federführung der verantwortlichen Stelle gemäß § 2 einen Koordinierungskreis, in dem die erforderlichen Maßnahmen erörtert und abgestimmt werden.

(2) Die Familienpflegedienste verpflichten sich, die Arbeit im Koordinierungskreis und übergreifende Aufgaben aktiv und konstruktiv zu unterstützen.

§ 4

Ausscheiden eines Kooperationspartners

Scheidet ein Kooperationspartner aus dieser Vereinbarung aus, verpflichtet/n sich der/die übrig bleibende/n Vertragspartner, die flächendeckende Versorgung des Kreis-/Stadtgebietes gemäß § 1 dieser Vereinbarung weiter zu gewährleisten, es sei denn, die Aufgaben werden insgesamt nicht weiter wahrgenommen. 
§ 5

Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch die Träger am ........ in Kraft und gilt, bis sie widerrufen oder ihr Zweck hinfällig wird.

 X , den 

	Für den

 
	
	Für den 

 
	
	Für die 

 


	 
	
	 
	
	 


